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die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche 
Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften 
begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt 
oder wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre 
Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft, soweit 
die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer 
Strafe bedroht ist.

(2) Soweit die in Absatz 1 Nr. 1, 2 bezeichneten 
Handlungen in § 113 mit Strafe bedroht sind, gilt 
§113 Abs. 3, 4 sinngemäß.

§125 a

In besonders schweren Fällen des § 125 ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Täter

1. eine Schußwaffe bei sich führt,
2. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei 

der Tat zu verwenden,
3. durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die 

Gefahr des Todes oder einer schweren Körperverlet
zung (§ 224) bringt oder

4. plündert oder bedeutenden Schaden an fremden 
Sachen anrichtet.

West) gegenüber Personen oder böswillige Beschädi
gungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Haft
strafe bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Be
deutung oder ist die Tat ohne Beteiligung an einer 
Gruppe begangen, kann der Täter mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewäh
rung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft 
werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.
Anmerkung: . . . (bei § 360 Nr. 11 StGB West)

§216 

Schwere Fälle 
(1) In schweren Fällen der Beeinträchtigung staat

licher oder gesellschaftlicher Tätigkeit oder des Row
dytums wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn

1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das 
sozialistische Gemeinschaftsleben durch Verbreitung 
von Unruhe unter der Bevölkerung in besonderem 
Maße gefährdet wird;

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich 
zur wiederholten Begehung von Straftaten nach §§ 
214 oder 215 zusammengeschlossen haben;

3. der Täter Rädelsführer ist;
4. der Täter wegen einer Tat nach §§ 212, 214, 215 

und § 217 Absatz 2 bereits mit Freiheitsstrafe be
straft ist.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Be

deutung oder die Tat weniger schwerwiegend, kann 
der Täter mit Haftstrafe oder Geldstrafe bestraft 
werden.

s. auch § 48 Abs. 2 (bei § 38 StGB West)


